
Sicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen A 008

 Vor Beginn von Arbeiten, die
sich auf den öffentlichen Straßen -
verkehr auswirken, verkehrs-
rechtliche Anordnung über Art
und Umfang der Baustellen -
sicherung bei der zuständigen
Behörde einholen. Bei Beantra-
gung der Anordnung einen Ver-
kehrszeichenplan vorlegen, der

– die tatsächlichen örtlichen Ver-
hältnisse und die für das Bau-
verfahren erforderlichen Platz-
verhältnisse berücksichtigt,

– die erforderlichen Sicherheits-
abstände zwischen Verkehrs-
bereich und Arbeitsplätzen,
Arbeitsmaschinen und Arbeits-
einrichtungen berücksichtigt.

Lichtraumprofil Lkw unter 
Berücksichtigung vorhersehbarer
Fahrtoleranzen bei sehr engen
Fahrstreifen im Baustellenbereich

(SQ) Sicherheitsabstand gem.
 Arbeitsstättenverordnung und
ASR A 5.2

(BM) Freie und unverstellte Bewegungsfläche
für Arbeitsplatz des Beschäftigten gem. 
Arbeitsstättenverordnung und ASR A 5.2

BM

SQ

Gefährdungen
 Bei fehlender oder falscher
Baustellensicherung/Beschil -
derung können Personen z.B.
durch Fahrzeuge erfasst oder
 angefahren werden. 

Allgemeines
 Der Verkehr muss sicher an 
der Arbeitsstelle vorbeigeleitet
werden.
 Straßenbaustellen so planen,
einrichten und durchführen,
dass Gefährdungen durch den
fließenden Verkehr für Beschäf-
tigte  möglichst vermieden und
verbleibende Gefährdungen
möglichst gering gehalten werden
z.B. Umleitung des Verkehrs.
 Arbeitsplätze durch Schutz -
einrichtungen (z.B. transportable
Schutzeinrichtungen) oder 
Leiteinrichtungen (z.B. Leit -
baken), jeweils in Verbindung
mit aus reichend bemessenen
Sicher heits abständen vor dem
vor bei fließenden (SQ) oder
ankommen den (SL) Verkehr
 schützen .
 Für im Schutz der Verkehrs -
sicherung durchgeführte Arbeiten
muss ausreichend Platz (BM) für
ein sicheres Arbeiten vor handen
sein .

Schutzmaßnahmen 
Sichere Verkehrsführung
 Die Verkehrssicherung erfolgt
nach der Straßenverkehrsord-
nung (StVO) in Verbindung mit
den Richtlinien für die Sicherung
von Arbeitsstellen an Straßen
(RSA-95). Diese betreffen aus-
schließlich verkehrsrechtliche
Regelungen und ausdrücklich
nicht den Schutz der Beschäf -
tigten.
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Weitere Informationen: 
Arbeitsstättenverordnung
Baustellenverordnung
Straßenverkehrsordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
DGUV Regel 114-016 Straßenbetrieb,
Straßenunterhalt
DGUV Information 212-016 Warn -
kleidung
ASR A 5.2 Straßenbaustellen
Richtlinien für die Sicherung von
 Arbeitsstellen an Straßen
Zusätzliche Technische Vertrags -
bedingungen und Richtlinien für
 Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen
an Straßen

 Weitere wichtige Angaben 
in der verkehrsrechtlichen An -
ordnung:
– ggf. Beschreibung einzelner

Arbeitstakte bzw. Bauphasen,
– tatsächlich vorhandene Rest-

breiten von eingeschränkten
Fahrbahnteilen,

– Gültigkeitsdauer der Anord-
nung: Beginn und Ende,

– Geschwindigkeits -
beschränkungen,

– Name, Anschrift und Telefon
des Verantwortlichen / Stell -
vertreters während und nach
der Arbeitszeit.

 Die verkehrsrechtliche An -
ordnung und der angeordnete
Verkehrszeichenplan/Regelplan
müssen auf der Baustelle vor -
liegen.
 Von der verkehrsrechtlichen
Anordnung darf nicht abge -
wichen werden.
 Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen dann anordnen  lassen,
wenn Verkehrsteilnehmer oder
im Arbeitsbereich  Tätige gefähr-
det werden können:
– innerorts ist häufig Tempo 

30 km/h angebracht,
– auf Landstraßen in der Regel

50 km/h, 
– an besonders engen oder von

der Verkehrsführung her
schwierigen Stellen kann noch
geringere Geschwindigkeit er-
forderlich sein.

 Kontrolle und Wartung nach
 Erfordernis im Einzelfall. Arbeits-
stellen längerer Dauer in der
 Regel zweimal täglich, an arbeits -
freien Tagen einmal täglich
 kontrollieren.
 Der in der verkehrsrechtlichen
Anordnung benannte Verant-
wortliche kann andere Personen
mit der Kontrolle und Wartung
beauftragen, bleibt aber verant-
wortlich.
 In der Regel muss der in der
verkehrsrechtlichen Anordnung
benannte Verantwortliche ent-
sprechend MVAS geschult sein.

Schutz der Beschäftigten
 Die freie unverstellte Fläche
am Arbeitsplatz (BM) muss so
bemessen sein, dass sich die
Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit
ungehindert bewegen können.
Der Platzbedarf eines arbeiten-
den Menschen z.B. neben
 einem Fertiger, ist abhängig von
seiner Tätigkeit und muss im
 Einzelfall im Rahmen einer Ge-
fährdungsbeurteilung ermittelt
werden. Das Mindestmaß für
Kontroll-, Steuer- und Bedien -
tätigkeiten beträgt 0,80 m.
 Beschäftigte im Schutz von
transportablen Schutzeinrich-
tungen oder Verkehrseinrich -
tungen (z.B. Leitbaken, Leitkegel,
fahrbare Absperrtafel), jeweils in
Verbindung mit Sicherheitsab-
ständen (SQ und SL) gem.
 Arbeitsstättenverordnung und
ASR A 5.2 arbeiten lassen.
 Der Sicherheitsabstand (SQ)
beschreibt den Abstand zwischen
der freien Bewegungsfläche des
Beschäftigten und den äußeren
Begrenzungen der vorbeifahren-
den Fahrzeuge (inkl. Spiegel,
 Ladung etc.) .
 Das Maß SL beschreibt den
 Sicherheitsabstand in Längs -
richtung vor dem ankommenden
Verkehr (lichtes Maß).
 Bei der Bemessung des
 Sicherheitsabstandes sind z.B.
folgende Kriterien zu berück -
sichtigen:
– zulässige Höchstgeschwindig-

keit des fließenden Verkehrs,
– Kurvigkeit der Straßenführung,
– fehlende seitliche Ausweich-

möglichkeiten für den vor -
beifließenden Verkehr, z.B.
durch Bordsteine oder Gegen-
verkehr,

– Fahrstreifenbreiten,
– Fahrzeugarten (Lkw, Pkw,

 Fahrzeuge mit Überbreite),
– Verkehrsdichte, Sichtverhält-

nisse.
 Werte für Sicherheitsabstände
SQ und SL siehe ASR A 5.2.
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Zusätzliche Hinweise 
zu Warnkleidung und 
Warnposten
 Personen, die im Straßenraum
bzw. neben dem Verkehrs -
bereich (wenn Arbeitsbereich
nicht durch Absperrschranken
oder Bauzäune gegenüber dem
Verkehrsbereich abgetrennt ist)
eingesetzt sind, müssen bei
 ihrer Arbeit auffällige Warnklei-
dung tragen.
 Ausführung der Warnkleidung
entsprechend EN ISO 20471:
– mindestens Klasse 2. 

Häufig ist aufgrund des Ver-
kehrsaufkommens und der
 örtlichen Verhältnisse Klasse 3
erforderlich.

– Farbe: ausschließlich fluores-
zierendes Orange-Rot oder
Gelb.

 Warnposten darf nur vor Ver-
kehrseinschränkungen oder
 Gefahrenstellen warnen.
 Die Verkehrsregelung durch
Warnposten ist verboten! Dies
bleibt ausschließlich der Polizei
vorbehalten.
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